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Die Entwicklung des Zürcher Siegels.
Von Staatsarchivar Prof. Dr. Anton Largiadsr.

Im Jahre 1855 veröffentlichte der Zürcher Lokalhistoriker
Emil Schultheß die „Städte- und Landessiegel der Schweiz"
(Ein Beitrag zur Siegelkunde des Mittelalters, Mitteilungen
der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Bd. 9). In diesem
Bande ist die Siegelentwicklung der XIII Orte der alten Eid-
genossenschaft dargestellt. Daran schlössen sich in den Iahren
1858—1862 die Siegel der übrigen Kantone, zum Teil von
anderen Bearbeitern herrührend, so daß ein Siegelatlas aller
22 Kantone der Schweiz entstanden iP). Dieses Tafelwerk,
heute noch als erster grundlegender Versuch zu werten, verdient

Vorbemerkung der Redaktion: Die vorliegende Untersuchung
hat einen ersten Abdruck in der Festgabe für Pros. Dr. Ulrich Stutz, Berlin,
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, germanist. Abt., Bd. 5s,
Weimar iSZV, erfahren. Mit der Wiedergabe der etwas erweiterten Fassung
im Zürcher Taschenbuch entsprechen Verfasser und Redaktionskommission
einem in Kreisen der Zürcher Ecschichtsfreunde geäußerten berechtigten
Wunsch. Dem Verlag H. Bohlaus Nachfolger, Weimar, sei für sein freund-
liches Entgegenkommen bestens gedankt.

Zürich, Druck von Orel! Füßli und Comp. 125 S. und IS Tafeln. In
diesem ersten Teil sind die XIII alten Orte behandelt. — In Bd. 15 der „Mit-
teilungcn" folgten in den Iahren 1858—18S2 die Kantone St. Gallen
(bearbeitet von H. Wartmann), Eraubünden (Anton von Sprecher), Aargau
(Pl. Weißenbach), Thurgau (I. A. Pupikoser), Genf (I. E. Masse), Wallis
(Eh. L. de Bons), Waadt (A. de Mandrot), Tessin (P. Péri), Neuchâtel
(G. von Wnß). Dieser 2. Teil umfaßt 120 S. und IS Tafein. — Beide Teile
sind auch zusammen als Sonderdruck erschienen.
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in verschiedener Richtung unsere Beachtung. Entsprechend dem
bundesstaatlichcn Aufbau der Schweiz fehlen Siegel der Gc-
samteidgenosscnschaft,' solche Siegel waren denn auch bis 1798
nie vorhanden gewesen. Wenn die Eidgenossenschaft der alten
Periode als Vertragspartner auftrat, so wurden entweder die
Siegel sämtlicher Kantone angehängt, oder es übernahm ein
Kanton namens der Gesamteidgenossenschaft die Besicgelung
des Vertrages unter Verwendung des kantonalen Stempels.
Ein Ansatz zu einem gemein-eidgenössischen Siege! könnte
höchstens im Siegel des Landgerichtes im Thurgau erblickt
werden, das sich seit 1499 im Besitz von zehn eidgenössischen
Kantonen befand und nach dem Schwabenkrieg der Stadt
Konstanz abgenommen worden war. Das Siegel enthält in
der Mitte den Wappenschild des thurgauischen Landgerichtes
mit den beiden Kyburger Löwen. Der Schild ist überhöht
vom Reichsadler und in kreisförmiger Anordnung umgeben
von den kleinen Wappenschildern der zehn Kantone (VIII
alte Orte plus Freiburg und Solothurn). Die Legende, in
Frakturschrift ausgeführt, lautet „Sigillum Iudicy gcneralis
in Thurgow".

Die Schaffung eines Hoheitszeichens für die ganze Schweiz
blieb der Helvetik, der Mediation, der Periode des Bundes-
vertrages (1815—1348) und schließlich dem geeinigten Bundesstaat

seit 1848 vorbehalten.
Wenn unsere Kantone bis 1798 so großen Wert auf die

Führung ihres Siegels als eines Hoheitszeichens legten, so

deshalb, weil sie unmittelbar mit dem Ausland verkehrten und
zum Teil selbständige Außenpolitik betrieben. Das änderte sich
im 19. Jahrhundert: Schritt für Schritt ging die auswärtige
Politik auf die Organe des Bundes über und seit 1848 ist von
Verfassungs wegen die Verwaltung der Außenpolitik Sache
des Bundes. Damit siel für die Kantone die Notwendigkeit
besonders feierlicher Ausgestaltung der Staatsverträge dahin,
und heilte bedienen sich die meisten kantonalen Staatskanzlcien
nur noch des Farbstempels. Abgesehen von der Entwicklung der
eigentlichen Staatssicgcl der verschiedenen Stände bietet
sodann das Schulthcssische Tafelwerk auch die Sicgclentwicklung
aller Munizipalgemeinden, Städte, Talschaften, Landgemeinden

und sonstigen ländlichen Gebiete, die aus irgend einem
Grunde ein eigenes Siegel führten. Besonders stark entwickelt
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waren diese Hoheitszeichen als Beweis selbständiger politischer
Stellung in den Gebirgsgegenden, so in den Bundesgebieten der
drei Bünde in Nhätien (dem beutigen Graubünden), ferner
im Wallis, in Uri und in den alpinen Teilen von Luzern und
Bern. Das Vorhandensein eines eigenen Siegels ist immer dahin

zu erklären, daß der betreffende Landestcil einst eine
gewisse politische Selbständigkeit besessen hatte. Mit der zunehmenden

Ausbildung der Landeshoheit seitens der schweizerischen
Kantone traten diese Hoheitszeichen zurück und in den
Städtekantonen insbesondere wurde diesen korporativ organisierten
Gebieten die Verwendung eines eigenen Siegels gänzlich
untersagt. Wie großes Gewicht auf den Besitz des
Siegelstempels, gleichsam der Legitimation für die Führung der
politischen Geschäfte, gelegt wurde, ist bekannt. Es darf hier als
Beispiel an den sogenannten Zugerhandel in den ersten Iahren
des 15. Jahrhunderts erinnert werden, wo die Frage der
politischen Kompetenzvcrteilung zwischen der Stadt Zug einerseits

und der Landschaft anderseits zur Diskussion stand. Die
Landschaft verlangte Siegel, Banner und Archiv für sich heraus

und wünschte die Aufbewahrung derselben in einer
Landgemeinde. Durch eidgenössischen Schiedsspruch vom 17.
November 1404 wurde jedoch entschieden, daß Siegel, Banner
und Archiv in der Stadt zu verbleiben hätten. Der entsprechende
Passus des schiedsgerichtlichen Urteils lautet: „Ouch sprechen
wir und haben uns erkent, dz die rät und burger ze Zug in der
stat ir insigel und ir brief hinnan hin beHaben und versorgen
süllent, als si untz har getan hant ungevarlich, von dem ussern
ampt unbekümbert".

Seit dem verdienstvollen Werke von Schultheß sind
nunmehr acht Jahrzehnte verstrichen und es erscheint gegeben, deni
Thema der kantonalen Siegel neuerdings nachzugehen. Eine
nicht unbedeutende Zahl von monographischen Arbeiten ist
seither erschienen. Wir erwähnen die ausführlichen und
grundlegenden Studien für Zürich, Unterwalden, Luzern und Uri
aus der Feder von Heinrich Zcller-Werdmüller, Paul Schweizer,

Robert Durrer, P. A. Weber und F. Gisler. Die Siegel
der Stadt Bern im Zeitraum von 700 Iahren (1224—1924)
hat A. Fluri mit besonderer Berücksichtigung der Stempel-
schncider zu zwei Malen bearbeitet; für den Kanton Aargau
darf auf die Veröffentlichungen von Walthcr Merz verwiesen
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werden. Auch für die Kantone Freiburg, Basel, Zug und Grau-
bünden liegt einiges neues Material vor-).

In der Entwicklungsreihe unserer kantonalen Siegel
ergeben sich folgende Gesichtspunkte: In erster Linie steht der
staatsrechtliche und verfassungsrechtliche Charakter; wir wollen
wissen, nach welchen rechtlichen Gesichtspunkten ein solches
Siegel verwendet worden ist. In zweiter Linie steht die
Betrachtung des Bildinhaltes der Siegelfläche. Dies ist eine
Angelegenheit der Kunstgeschichte, insbesondere der
Ikonographie.

Das erste Aufkommen des Siegels eines Gemeinwesens

steht im Zusammenhang mit dem Erwerb der Neichs-
freiheit und mit dem Beginn einer eigenen staatlichen Politik.
Dies ist für unsere Städtckantone im lô. Jahrhundert der Fall:
Bern lZ24, Zürich, Basel und Freiburg I?2S, Solothurn 12Z0,
Luzern 1244.

Als Siegclbild kommen verschiedene Möglichkeiten in
Betracht: Das hagiographische Siegel übernimmt den Stadt-

-) Siegelabbildungen zum Arkundenbuch der Statt und Landschaft
Zürich, hg. van der Stiftung Schauder von Wartensec in Zürich, bearbeitet
von P. Schweizer und H. Zeller-Werdmttllcr. Bisher i i Lieferungen 1391
bis 1925. Für die Entwicklung des stadtischen Siegeis sei insbesondere
hingewiesen auf S. lö (I. und 2. Siegel), S. öl (5. und 4. Siegel), S. 48 (5. Siegel).
Wir zitieren die „Siegelabbildungcn" im folgenden mit S. A. — Paul
Schweizer, Das wieder aufgefundene Original des ewigen Bündnisses
zwischen Zürich und den vier Waldstätten vom l. Mai 1551, Zürich 1391.
(Ausführungen über das ö. Siegel, Sekretsiegel und Rücksiegel S, äff.) — Robert
Durrer, Das Wappen von Ilnterwalden. Scknv. Archiv f. Heraldik 1905,
S. 5—2S, mit Siegcltafel. — Peter Raver Weber, Die Siegel der Stadt
Luzern bis zurHelvctik. Schw.Archiv f.Heraldik 1955, S. l45ff. ll Typen bis
1352. — Friedrich Gisler, Wappen und Siegel des Landes llri. Schw. Archiv
f. Heraldik 1955, S. 44—52. 14 Typen bis lSlö. — Adolf Fluri, Die Siegel
der Stadt Bern 1470—1798, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Stempelschneider.

Anz. f. Schw. Altertumskunde XVII (1915), S. 120—155. —
Derselbe, Die Siegel der Stadt Bern 1224—1924. Blätter f. bernische Geschichte,
Kunst und Altertumskunde 1924, S. 257—500 (Erweiterung des ersten
Artikels). — Walther Merz, Siegel und Wappen des Adels und der Städte des
Kantons Aargau 1907, — 12 Duerest, Kesaux ele lu Ville et Hêpudlicgue
clc 1'rilzourv. Ichidour» Xiti«ti<gue, 18. Jahrg. 1907. Mit ll Abbildungen.
— Gustav Schäfer, Statistische Uebersicht, Die Kunstdenkmäler des .Kantons
Basel-Stadt, I. Bd. 1952, Tafel I (S. 12—15). — Linus Birchler, Die
Kunstdenkmäler des .Kantons Zug II (l954), S. 10—I I, Abb. 5. 6 Typen. — Paul
Gillardon, Geschichte des Zehngerichtenbundes. 1955. Siegel des Zehngerich-
tenbundcs, eines der drei rbätischcn Bünde. 2 Tafeln, S. 520/521, Text S. 35.
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heiligen oder Landesheiligen oder es enthält die Darstellung
eines Kirchengebäudes. So führt Zürich die Heiligen Felix,
Régula und Exuperantius, Luzern den heiligen Lcodegar,
Solothurn den heiligen Mauritius, Basel die Domkirche mit
zwei Türmen und dem Chorausbau und den beiden Buchstaben
Alpha und Omega. Das Schwyzcr Siegel enthält zu allen
Zeiten den heiligen Martin, der seinen Mantel zerschneidet
und ihn dem Bettler übergibt. Die genannten Kantone führten
daneben als Wappenbild eine andere Darstellung, die mit dem
Siegelbild nicht identisch ist.

Eine andere Gruppe von Städte- und Ländersiegeln enthält
ein Sicgelbild, das völlig gleich oder sehr ähnlich dem Wappen-
bild ist. Dahin gehören etwa Bern, üri und Zug.

Über die Anwendung des Rücksiegels in der zürcherischen
Kanzlei sind wir durch die Untersuchungen von Paul Schweizer
gut unterrichtet. Es lassen sich für die Periode von lZ08 bis 1547
nicht weniger als acht Typen von Nücksiegeln der zürcherischen
Kanzlei nachweisen. Nach 1347 verschwinden die Rücksiegel
für längere Zeit. Erst im l5. Jahrhundert beginnen wieder
Rücksiegel, seit 1438 vereinzelt, seit 1450 regelmäßig, und zwar
ist es fast immer der Buchstabe Z in einer Vertiefung, die bald
viereckig, bald achteckig, bald schildförmig erscheint, dreimal
(oder viermal) untereinander oder nebeneinander auf dem
Rücken des großen Siegels eingedrückt. Dieses Rücksiegel,
immer regelmäßiger angewendet, hält sich bis in den Anfang
des l 7. Jahrhunderts und kommt noch am venetianischen
Bündnis von 1515 vor.

In vereinzelten Fällen kommt auch in der Schweiz ein
sogenanntes Contrasiegel vor. Es sei dafür auf Schultheh
verwiesen.

Das besonders im rheinischen Gebiete häufige SiZillum
a<1 cuu 5 u « " kann ich für schweizerische Verhältnisse nicht nach-
weisen? es ist dies ein besonderes Siegel für einzelne Rechts-
geschäfte wie Gerichtsurteile, Verkäufe usw.

Zürichs Siegelentwicklung seit dem Typus I des Jahres
1225/1230 bis zur Gegenwart ist gekennzeichnet durch die Dar-
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stellung der Stadtheiligen. Von den Schutzpatronen Zürichs,
Felix und Régula, wird berichtet, daß sie nach der Enthauptung
durch den römischen Landpflcger Decius (zu den Zeiten
Diokletians) ihre Köpfe in die Hand nahmen und bis zu der
Stelle schritten, wo sie begraben zu sein wünschten. Im Siegel
ist eine zeitlose Darstellung herausgegriffen, die Heiligen in
Frontalstellung, ihre Häupter mit den Nimben vor sich haltend,
so wie sie vor dem Weltenrichter erscheinen. Jedenfalls darf
auf das Siegel des Chorherrenstiftes am Großmünster zu Zürich
verwiesen werden^), das um 1220 in der Umschrift bezeichnet
wird als „kuAillum sanetorumVeliei« et IloAule". Dargestellt
sind die nimbenlosen Köpfe der heiligen Geschwister im Pro-
filH. Unser Typus I von 1225/12Z0 zeigt die beiden Heiligen
freistehend innerhalb des Rundsiegels. Typus III bis V (I2Z9
bis IZ47) stellen die beiden Heiligen unter eine Doppelarkade
und lassen das Siegelbild unten in die Legende einschneiden.
Erst Typus VI ordnet das architektonische Gefüge mit drei
Bogenstcllungen sinnvoll in das Rund der Legende ein,' es
ist das Werk eines wirklichen Künstlers^). Zugleich findet die
Dreizahl der Heiligen, vorübergehend im Siegel von Rat und
Bürgern des Jahres 1225 im Typus II bezeugt, ihre endgültige
Verankerung. Das neue Element ist Exuperantius, der Diener
der Geschwister Felix und Régula. In der Mitte Régula,
heraldisch rechts Felix, links Exuperantius. Die Mittelsigur
zeigt eine leichte Knickung in den Hüften, das rechte Bein wirkt
als Spielbein. Die beiden männlichen Gestalten sind annähernd
seitengleich, mit Zuwendung gegen die Mitte, angeordnet. —
Seit dem III. Typus (beginnend l2Z9) lautet die Umschrift
,BI(UIMV.U IVIVU VÌIVIH( UX5IVUm

Der aus dem Jahre IZ47 stammende Originalstempel des

Zürcher Staatssiegels wurde dem Staatsarchiv im Jahre IL5I

°) Vergl. S.A. Tafel I, Nr. Zö, und Textzeichnung S. Iô.
y In den Siegeln von geistlichen Korporationen Zürichs und von geist-

lichen Einzelpersonen wird das Bild von Felix und Régula in allen möglichen
Formen variiert; eine Ikonographie der Zürcher Stadtheiligen an Hand aller
erreichbaren Siegel zu geben, kann nicht in der Aufgabe dieser Arbeit liegen.

5) Prof. vr. Friedrich Hegi sprach die Vermutung aus, der Stempel
von lZ47 dürfte in Zusammenhang gebracht werden mit dem Zürcher Gold-
schmied Johannes Brcnnschink, der um lZ4ö unter den Münzverordneten
erscheint. Vergl. über Brcnnschink Zürcher Stadtbücher I (ISSS), S. löö,
von ca. lZ4Z.
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zur Verwahrung übergeben auf Grund des folgenden Re-
gierungsratsbeschlusses: „Der Negierungsrat hat auf erfolgten
Anzug beschlossen: es sind nachfolgende bis anhin auf der
Staatskanzlei aufbewahrte Gegenstände, I. das bei Eröffnung
der Tagsatzungen dem Präsidenten derselben vorgetragene
Szepter, 2. der bei der nämlichen Feierlichkeit von dem obersten
Weibel getragene silberne Schild mit Kette, Z. das große
silberne, golden plakierte Staatssiegel an das Staatsarchivariat
zur Aufbewahrung abzugeben, da dieselben gar nicht mehr oder
doch nur höchst selten verwendet werden".

Durch Gesetzt) vom Jahre 1850 „betreffend die Organi-
sation, die Befugnisse und Pflichten so wie die Geschäftsord-
nung des Regierungsrates und der Direktionen desselben" war
der Titel eines Bürgermeisters des eidgenössischen Standes
Zürich abgeschafft worden, und an dessen Stelle trat die Be-
zeichnung „Regierungspräsident", wohl in Analogie zu
der seit 1843 im Bereiche des Bundes üblichen Bezeichnung
„Bundespräsident". § 4 des genannten Gesetzes lautet denn
auch: „Zwei Präsidenten führen abwechselnd, jeder ein Fahr
lang, im Regierungsrate den Vorsitz". Wenn nun ein Jahr
später die bisherigen Hoheitszeichen ihres rechtlichen Charakters
entkleidet worden sind, indem man sie durch die Übergabe ans
Staatsarchiv zu Museumsgegenständen stempelte, so hängen
diese Beschlüsse mit der Neugestaltung des Bundes und mit der
Reduktion der kantonalen Souveränität zusammen.

Das große Staatssiegel ist im l9. Jahrhundert gelegentlich
für die Besiegelung von Dankesurkunden resp. Entlassungs-
Urkunden des Großen Rates des Kantons Zürich verwendet
worden: so 1848 für Bundesrat und Bundcspräsident Dr.
Jonas FurrerP 1351 für Obergerichtspräsident Dr.
Johann Georg FinsleO) und 1352 für Prof. Dr. Friedrich
von WyßP

Der Stempel ist also rund fünfhundert Jahre im Gebrauch
gewesen. Aus seiner Geschichte seien noch folgende zwei Epi-

°) Offizielle Sammlung des eidg. Standes Zürich, s. Bd. (l8Z0), S. l I7.
Im Staatsarchiv Zürich.

6) Zentralbibliothek Zürich, Fam.-Arch. Finsler öSd.l.
2) Im Besitze des Herrn Oberrichters vr. Wilhelm von Wntz in Thalroil.
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soden mitgeteilt. Bürgermeister Rüdiger Manesse, dem nach
mittelalterlichem Brauch die Obhut über das Staatssiegel an-
vertraut war, benutzte den Stempel im Jahre IZ74 zur
Beurkundung seiner privaten Finanzgeschäfte und brachte damit
die Stadt Zürich in große Verlegenheit. Er verkaufte nämlich die
seinen Gläubigern verpfändeten Güter ohne deren Vorwissen.
Die Stadt Zürich setzte ihm eine Frist für die Ordnung der
Angelegenheit und der diesbezügliche Eintrag in den Stadt-
büchern läßt an Deutlichkeit gegenüber dem Stadtoberhaupt
nichts zu wünschen übrig^). — Der Stempel des großen
Staatssiegels wurde nun in späteren Jahrhunderten nur noch
sehr selten gebraucht. Als Zürich im Jahre 1668 das französische
Bündnis besiegeln sollte, wurde am 21. Dezember dieses Jahres
im Rate zu Zürich festgestellt, daß der Stempel verloren sei.
Bürgermeister Wafer, Seckelmeister Werdmüller und der
Stadtschreiber betrieben im Rathaus und in der Sakristei zum
Großmünster erfolglose Rachforschungen. Man war genötigt,
nach einem guten Abdruck einen neuen Stempel gießen zu
lassen, und dieser Stempel ist denn auch für die Besiegelung des
französischen Bündnisses verwendet worden. Am 60. August
1662 kam das vermißte Kleinod wieder zum Vorschein. In der
Sakristei zum Großmünster fanden sich in einer langen, Hölzer-
nen Lade der Siegelstempel, der Stadt Zürich Banner und
andere Gegenstände. Nach gehöriger Besichtigung der Stücke
wurden dieselben wiederum der Sakristei einverleibt und auch
das neue große Siegel in Silber und Blei dazugelegt").

Beachtenswert ist auch, daß die Bürgermeister des alten
Zürich sich auf ihren Bildnissen des 17. und 18. Fahrhunderts
mit dem Siegelstempel darstellen ließen. Neben dem auf diesen
Bildnissen gerne verwendeten Geschworenen Brief ist der
Siegelstempel in diesem Zusammenhang das Zeichen der
staatlichen Hoheitsgewalt.

Wir wenden uns der zweiten Siegelgattung zu, dem eben-
falls aus dem Mittelalter stammenden Se kr et sie gel. Es ist
seit dem Beginn des 14. Jahrhunderts literarisch und seit 1749

Zürcher Stadtbücher t (ISS9), S. 241, Nr. ?7.
Staatsarchiv Zürich, Stadtschreibermanual 2i. Dezember und

Z0. August N5S2.
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in Abdrücken erwiesen. Ebensalls dem hagiographischen Typus
angehörend, dürfte es die Entwicklung vom Bilde mit den

zwei Stadtheiligen zum Bilde mit den drei Patronen mit-
gemacht haben, wobei an einen Wechsel im Bilde im Spätjahr
Iö47 wie beim Staatssiegel zu denken ist. Es weist eine vereinfachte

Architektur auf und hat die Legende .PLCItLTVN
l IVlVitl TIlVItI(OXl,lV>In Die Anordnung der Figuren
und der lateinische Wortlaut der Legende werden heute von
der Staatskanzlei des Kantons Zürich in einem Farbstempcl
und in einem Siegelstempel (für Wachs- oder für Oblaten-
siegel) geführt. — Wenn Zürich in Nachahmung der kaiserlichen,
königlichen und übrigen fürstlichen Kanzleien sich eines Sekret-
stempels bediente, so folgte es einem Brauche, der sich weit
herum eingebürgert hatte. In der Umschrift wird der besondere
Charakter dieses Stempels angedeutet durch „LLEKLIViVI",
,,8iAi1Ium seeretnm" oder ..LiZillum minns". Wo der Aus-
druck ,.5iß'i1lum miuns" vorkommt, wird das Hauptsiegel oder
Staatssiegel als .Pi^illum mains" bezeichnet. Eine derartige
Gegenüberstellung findet sich in Bern und Thun. Sekrete sind
aber nicht nur für die Landeshauptstädte, sondern auch für
Munizipalstädte und bäuerliche Genossenschaften seit dem
14. Fahrhundert üblich geworden.

Von ländlichen Gebieten mit Sekretsiegcln seien die Land-
schaft Saanen, die Talschaft Ilrseren und das Land Appenzell
genannt. Schultheß bezeichnet in seinem Werke über die

„Städte- und Landessiegcl" das Sekret als Geheimsicgel und
greift damit auf gewisse Ausdrücke der mittelalterlichen Kanz-
leien zurück. Fm allgemeinen aber scheint das Sekret schon sehr
früh für den Briefverschluß verwendet worden zu sein. Der
Unterschied zwischen Staatssiegel und Sekretsiegel
dürfte in den meisten Orten der Eidgenossenschaft
bis zum Ausgang des Mittelalters in der unter-
schiedlichen Bewertung des Rechtsgeschäftes gelegen
haben, indem das große Siegel den wichtigen Dokumenten,
das kleine der Briefkorrespondenz vorbehalten blieb. Seit dem
lö. Jahrhundert trat dann allerdings ein Wandel des Kanzlei-
gebrauchcs ein, der besonders an dem Beispiel von Zürich
gut beobachtet werden kann: das Staatssiegel wird nur noch
selten verwendet, das Sekretsiegel dringt fast auf der ganzen
Linie durch und erobert sich auch das Gebiet der Staatsver-
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träge. Während das große Staatssiegel bis zur Reformation
regelmäßig für alle wichtigeren Kundgebungen verwendet
wirch ist seine Verwendung nach 1551 nur noch in folgenden
Fällen nachzuweisen: 1584 Bündnis mit Genf, 1533 mit
Straßburg, 1590 mit dem Iehngerichtenbund, 1012 mit Baden-
Hochberg, 1015 mit Venedig, 1058 mit Frankreich, 1092 am
Geschworenen Brief, 1700 Bund mit Venedig, 1707 mit
Graubünden, 1715 am Geschworenen Brief, 1855/1857 am Post-
vertrag mit Thurnund Taxis, 1348, 1801 und 1802 an Dankes-
Urkunden. — Das Sekretsiegel dagegen wird angewendet für
den 5. und 4. Landfrieden 1050 resp. 1712, für die Erneuerung
des Defensionale 1075, für das mailändische Kapitulat von
1552 mit Kaiser Karl V.,- ebenso findet es sich an allen Post-,
Militär-, Salz-, Grenz- und sonstigen Verträgen mit den Kan-
tonen und dem Ausland seit dem 17. Fahrhundert.

Über das Vorkommen eines Sekrctsiegels der Stadt
Zürich liegen Nachrichten seit 1515 vor. Auf einem Schreiben
des Rates von Zürich an die Stadt Konstanz vom 5. April
1515 finden sich Spuren eines mit grünem Wachs aufgedrückten
Verschlußsiegels. Dieses Siegel ist mit 51 mm Durchmesser
bedeutend kleiner als das sonst um diese Zeit an Urkunden
angehängte Siegel, welches 59 mm mißt; vermutlich war für
das aufzudrückende Siegel ein besonderer kleiner Stempel vor-
Handen, dessen Abdrücke sich aber im Zürcher Archiv nicht sin-
den, da sie für nach auswärts bestimmte geschlossene Briefe ge-
braucht wurden. Bild und Umschrift sind nicht erkennbar, doch
scheint dieses in der Architektur eine gewisse Ähnlichkeit mit
dem erst seit 1549 auftretenden Sekretsiegel zu haben; immerhin
dürfte es nur zwei, nicht drei Heilige enthalten haben. Als
die Niederwasserfischer zu Zürich im Jahre 1556 eine Einung
und Gesellschaft abschlössen, wurde das Dokument, wie sich

aus einer gleichzeitigen Abschrift ergibt, mit dem Sekretsiegel
beglaubigt: „so haben wir unser stat insigel das minre an
disen brics gehenckt ossenlich". Nach einen? Eintrag der Für-
cher Stadtbücher vom 18. Fuli 1553 hatte Zürich dem Abt von
Schasfhausen eine Urkunde ausgestellt „unter dem minren
insigel". ünd die Siegelankündigung eines nur noch in
gleichzeitiger Abschrift überlieferten Briefes an den Abt von
St. Gallen vom 24. Juli 1558 lautet: „mit unser statt
heimlichen jnsigel ze rugs besigelt".
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Mit dem Fahre 1Z49 setzten die noch erhaltenen Ab-
drücke eines neuen Sekretsiegels mit drei Stadt-
heiligen ein. Das erste Stück befindet sich an einer Perga-
menturkunde vom 25. April 1549 und hängt an einem Perga-
mentstreifen. Dann folgen zwei Briefe vom l. Oktober 1Z51

(Papier) und vom Ib. Oktober 1555 (Pergament); in den beiden
letzten Fällen ist das Siegel unter Papierdecke rückwärts aus-
gedrückt und diente als Briefverschlutz. Alle Wahrscheinlichkeit
spricht dafür, daß dieser Stempel gleichzeitig mit dem großen
Stadtsiegel (Typus ö) von 1Z47 erstellt wurde.

Wann dieser Stempel dem Staatsarchiv übergeben wurde,
kann nicht mehr festgestellt werden. Jedenfalls muß die Ab-
lieferung auch im lS. Fahrhundert erfolgt sein. Das Typar
ist stark abgenützt und die Schrift wurde offenbar um lbOO

von einem Stempelstecher nachgestochen, wobei die zum Teil
unschönen Formen einzelner Buchstaben der Legende ent-
standen.

Seit mindestens löZ8 ist ein neuer Stempel im Gebrauch,
der neben dem soeben erwähnten mittelalterlichen Original
abwechselnd verwendet wird. Dazu gesellten sich im 18. und
19. Jahrhundert noch weitere sechs neue Sckretstempel. Eines
dieser Typare wird heute von der Staatskanzlei für aufgedrückte
Oblatensiegel verwendet, zwei andere Stücke liegen ebenfalls
im Staatsarchiv. Den Abdruck eines dieser neueren Stempel —
ausnahmsweise in rotem Wachs und in Silberkapsel — weisen
ein Offiziersbrevet des Fahres 181Z und die Dankesurkunde
des Zürcher Regierungsrates für den Wohltäter Kaspar Stau-
der von Ötwil in Riesbach, datiert den 18. November 1855,
auf. Es sind dies zugleich die letzten Beispiele für die Verwen-
dung des Sekretsiegels in feierlicher, gewollt altertümlicher
Form, indem das Siegel an die Pergamenturkunde angehängt
wurde.

Nun ergibt sich aber auch für Zürich ein Siegeltypus
mit reiner Wappendarstellung. Das Zürcher Wappen
„von Silber und Blau schräg geteilt" entstand durch Über-
tragung des Fahnenbildes auf den Schild. Banner weisen die
Zürcher Stadtbücher schon um 1Z15 auf. In seiner „Be-
schreibung der Schweiz" aus dem Fahre 1479 gibt der gelehrte
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Einsiedler Dekan und Humanist Albrecht von Bonstetten fol-
gende Erläuterung des Zürcher Wappens: ,,Vrma et in^uia
prelate urbi« prisei« a teruparikus tueruut: clipeus lerme
iuclireete clivions, in superiari parte allzu et in interiori
klavio enlorilms «implieiter clepietu8". Während das älteste
Stadtsiegel mit den Stadtheiligen aus das Jahr 1225 zurück-
geht, wurde das schräggeteilte Stadtwappen für das Siegel
des Zürcher Hofgcrichtes übernommen und es liegen Belege
von 1584 bis 1599 vor.

Zürich hatte 1552 von Kaiser Karl IV. ein Privileg er-
halten, durch das der Stadt ein Landgericht verliehen ward,
wie Rottweil ein solches besaß. Zugleich erfolgte die Wahl
des Freien Rudolf von Aarburg zum Landrichter (Hofrichter).
Zürich übernahm die Organisation und das Verfahren des
Rottweiler Hofgcrichtes und dürfte sich auch in der Gestaltung
des Siegels an das Vorbild der Neckarstadt gehalten haben.
Letzter Hosrichter war der Freie Dicthelm von Wolhuscn, als
solcher urkundlich noch erwähnt im Mai 1599. Bald nachher
scheint das Zürcher Hofgcricht seine Funktionen eingestellt zu
haben. Die Dominante dieses Siegels ist freilich der im innern
Kreis von 28 mm Durchmesser vorzüglich eingeordnete ein-
köpfige Reichsadler; zu seinen Füßen, die Umschrift über-
schneidend, ein kleiner Zürichschild in der Form des späten
14. Jahrhunderts. Während farbige VelegG-) für den weiß-
blauen Iürichschild im 15. Jahrhundert einsetzen, ist die Ver-
Wendung für Siegclzwecke erst wieder im 15. Jahrhundert
nachweisbar.

Die Verwendung des Zürichschildes für vereinzelte Siegel-
stempel taucht in den 1529er Iahren wieder aus und erhält
sich ununterbrochen bis zur Gegenwart. Immerhin hat sich die
Negierung zu allen Zeiten und bis zum heutigen Tage den
Siegeltppns mit den drei Stadtheiligen vorbehalten. Wenn im
15. Jahrhundert für neue Behörden neue Stempel erstellt
werden mußten, so wurde denselben der Zürichschild in irgend
einer Form zugewiesen.

Wir beginnen mit dem Siegel des Ehegerichtes (ca. l525)
und der Stiftspflcge am Großmünster (1527). In beiden

ch Züreder Banner von l4Z7: heraldische Bemalung eines Bogen-
schühcnschildcs von ca. I44Z (alle Odiekte im Landcsmuscuin).
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Fällen handelte es sich um neue Behörden, die infolge
der Reformation eingesetzt wurden: das Ehegericht
übernahm die bisher vom Bischof ausgeübte Matrimonialgerichts-
barkeit? der Stiftspflege wurde die ökonomische Verwaltung
des Stiftsvermögens überbunden. Bei beiden Siegeln ist die
deutsche Umschrift und die Verwendung des zweiköpfigen
Reichsadlers bemerkenswert: beim Ehegericht kleiner Schild
mit Kronreif darüber, bei der Stistspflege zwei Zürichschilde
(dazwischen die Jahreszahl 1527) überhöht vom sreischweben-
den Doppeladler. Der Wappentypus in zürcherischen Siegeln
ist im l7. Jahrhundert vertreten durch das Siegel der Kanzlei
des Rechenrates, sowie durch zwei Vriefverschlutzsiegel der
Kanzlei (rund 16 nun Durchmesser? oval 22/26 mm Durch-
messer). l782 ließ die Staatskanzlei ein neues Kanzleisignet
erstellen und teilte dessen Abdrücke allen Orten und den wich-
tigeren Zugewandten mit^). Der fein gearbeitete Stempel,
heute noch vorhanden, hat keine Amschrift, dafür zum erstenmal
einen Löwen als Schildhalter. In variierter Form ging dieser
Stempel seit 1365 auf die der Negierung Nachgeordneten kan-
tonalcn Amtsstellen über.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß zu Ende
des 18. Jahrhunderts das große Staatssiegel, verschiedene
Sekretsiegel und das .Kanzleisignet von 1732 im Gebrauch
waren. Der Untergang der alten Ordnung, der Einfall der

Bcrgl. Staatsarchiv Zürich, ll IV 434, Missive» 1732; Entwurf vom
1Z. Februar 1732.

„Da mit hochoberkcitlichem Borwisscn und Befehl bas bisher gebrauchte
mindere ober Lanzlei-Insigel hiesiger Stadt abgeändert und an dessen statt
ein neues einzuführen gutbesunden worden, so eigentlich für Pässe und
Canzlei-Ausfertigungcn, welche nicht Stanbessachcn berühren, dient, als
wird hiervon, nebst beiliegendem doppeltem Abdruck des neuen Signets,
eines hochlobl. Stands Bern woblbcstellter Eanzlci die gebührende Nachricht
erteilt, run bei Borfallenbciten diese Anzeige benühcn zu können, mit Ber-
sicherung, daß Endsunterzeichneter jede Gelegenheit zu Erprobung ihres
freundschaftlichen Diensteifers mit Borzug schätzbar sei» werde.

Canzlei der Stadt Zürich.
An die
gemeincidgenössischen Canzleien der XIII Orte, sowie
Abt und Stadt St. Gallen,
Wallis,
Mübtkauscn,
BielB
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Franzosen und die Helvetik ließen von >798 bis 1803 die
bisherigen Hoheitszeichen zurücktreten und an deren Stelle traten
die verschiedenen Typen des helvetischen Siegels mit Tell und
Tellenknaben. Nach dem Sturz der Helvetik nahm die Media-
tionsregierung wieder die alten Hoheitszeichen des Kantons
Zürich auf.

Am 9. Juni 1803 beschloß der Zürcher Negierungsrat in
bezug arts Farbe und Siegel folgendes. „Die Farbe des Kantons
ist wie ehemals weiß und blau auf schräggeteiltem Feld. Die
Siegel sind n) das größte in der Sakristei beim Großen Münster
verwahrt bleibende Standessiegel, d) das größere, in Vcrwah-
rung des Herrn Amtsburgermeisters liegende Standessiegcl,
e) das kleinere, in Verwahrung des ersten Staatsschreibers
liegende Standessiegel, 6) das gewohnte Signet der Staats-
kanzlei. Alle diese Insiegel sind dazu bestimmt, diejenigen
Akten zu bekräftigen, welche ehemals und seit der Konstituierung
der durch die Mediation eingesetzten verfassungsmäßigen Ne-
gierung mit denselben besiegelt worden sind. Die Justiz- und
Polizeikommission, die Finanzkommission, die Kommission des

Innern und die Militärkommission bedienen sich eines Signets
nach Form des Staatskanzlei-Signcts mit beigefügter In-
schrift der Kommission: als Justiz- und Polizeikommission
u. s. f. Diese Signete werden von den betreffenden Präsi-
deuten in Verwahrung genommen. Die Verfertigung dieser
Kommissionssignete wird von der Finanzkommission besorgt
werden. — Die diplomatische Kommission bedient sich zu der
allfälligen Korrespondenz ihrer Kanzlei des Signets der
Staatskanzlei".

Die zufolge der Beschlüsse von 1803 notwendig gewordenen
neuen Stempel wurden von dem Ratsherrn Fries in Anlehnung
an das Kanzleisignet von 1782 entworfen. Die Ausführung
lag in den Händen der Graveure Johann Kaspar Brupbacher
Vater und Sohn in Wädenswil. Auch für die neuen Kantons-
behördcn nach 1815, die Oberämter und Oberamtsschreibereien,
lieferten die beiden Stecher laut Abrechnung von 18lö 22 in
Stahl gravierte Siegel. Mehrere dieser Arbeiten sind durch
die Initiale als das Werk der Brupbacherschen Offizin ge-
kennzeichnet. Auch die Stadtgemcinde Zürich bediente sich

dieser Künstler. Staatsrechtlich begann für die Stadt Zürich
im Jahre 1803 der heute geltende Nechtszustand, wonach die
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Gemeinde endgültig ihre Herrscherstellung verlor und vor dem
Forum des Staates die gleiche Stellung einnahm wie die
übrigen zürcherischen Gemeinden. Zürich war genötigt, sich

einen eigenen Siegelstempcl herstellen zu lassen und eben
dieses Stück ist das Werk des älteren Brupbacher. Als Bild
wurde die Darstellung der Verdienstmedaille des Standes
Zürich, graviert von I.E. Mörikofcr in Frauenfeld (1755 bis
1790) verwendet. Dieses Siegel gehört in die Gruppe der
Stempel mit den Wappendarstellungen. Aus einem Sockel
steht ein reichverzierter Säulenstumpf. Er ist mit einem Lor-
bccrkranze behängen, welcher auch den ovalen Iürichschild
einrahmt. In Abweichung zur Darstellung der Verdienst-
médaillé ist der Schild von einer Mauerkrone überhöht und auf
dem Säulenstumpf befindet sich ein Bienenkorb mit ausschwär-
mcnden Bienen, offenbar eine Anspielung auf die wirtschaftliche
Betriebsamkeit der Zürcher. Palmzweig und Lorbeerzweig
flankieren den Bienenkorb. ^Umschrift, recbts unten beginnend,
..chl 'II K IVI VK.iTVI' IXIlbBTIt 1.V I17I.1XX — Auch die
späteren Stempel der Stadt Zürich stellen den Zürichschild
in den Mittelpunkt, seit 1395 (erste Stadtvereinigung) mit
einem schildhaltenden Löwen. Damit ist der Typus des Kanzlei-
signetes von 1782 wieder zu Ehren gezogen worden.

Vereine aller Art haben seit dem 18. Jahrhundert in ihren
Siegeistempeln den Iürichschild aufgenommen; bei den
Zünften läßt sich die Verwendung desselben bis ins 17. Jahr-
hundert zurückversolgen.

Bei einem allgemeinen Überblick, der wiederum am besten
aus dem Werke von Schultheß gewonnen werden kann, zeigt
sich die sehr konservative Einstellung der schweizerischen Kan-
tone in bezug aus das Siegelbild. Dasselbe wird in der Mittel-
alterlichen Form weitergeführt bis 1798, in vereinzelten Fällen
bis zum heutigen Tage. Es muß besonders betont werden, daß
Zürich in der Verwendung der Stadtheiligcn von 1225
bis zur Gegenwart insofern besonderes Interesse bietet, als
weder die Reformation, noch auch die gewandelten Anschauun-
gen des staatlichen Kunstgeschmackes im 19. und 20. Jahr-
hundert das hergebrachte Siegelbild mit dem hagiographischen
Inhalt zu verdrängen vermocht haben.

Auch die lateinische Fassung der Legende im beutigen
Stempel der Staatskanzlei (IVIVi>I l'IIVRI-
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LLX81VN", sowie das Streben, die Buchstabenform genau
dem mittelalterlichen Vorbild anzupassen, halten wir für
beachtenswert. Nach mittelalterlicher Übung ist der Scheitel
des Umkreises mit einem Kreuz betont und es beginnt die
Legende — in der Richtung des Uhrzeigers — im Scheitel-
punkt.

Einige methodische Bemerkungen lassen sich anschließen.
Es wäre verlockend, die gesamte Kleinplastik zum Vergleich
heranzuziehen: hier steht die Numismatik an erster Stelle!
Des eigenartigen Zufalles, wie die Verdienstmedaille des
Standes Zürich für den Siegelstempel der Stadt Anno I8Sô
verwendet wurde, ist schon gedacht worden. Auch der Zürich-
taler von 1512 dürste in seiner Zeichnung nicht ohne Einfluß
auf die Stempel von Ehcgericht und Stiftspflege gewesen
sein. Glasgemälde, Buchmalereien und überhaupt graphische
Darstellungen von Stadtheiligen und Iürichschild wären
weiter zum Vergleich heranzuziehen. Eine solche Arbeit würde
ausmünden in eine Betrachtung und Zusammenstellung der
staatlichen Hoheitszeichen überhaupt.

Siegelkunde und Münzkunde sind Hilfswissenschaften der
Geschichte. So wie ein Münzsund ohne Angabe des Fundortes
der Wissenschaft nichts nützt, genau so sind Siegel nur im
Zusammenhang der Urkunden, an denen sie sich befinden, zu
werten. Eine Siegelsannnlung von Originalabdrücken ist eigent-
lich ein Widerspruch! Sie kann nur zustande kommen, wenn die

Siegel gewaltsam vom Schriftstück entfernt werden. Etwas an-
deres ist es mit einer Sammlung von Abdrücken nach Original-
stempeln, oder mit einer Sammlung von Abgüssen. Hier ist
das Zurückgreifen auf Zeit und Umstände der Entstehung
möglich. Siegel und Urkunde gehören zusammen: nur so können
die notwendigen geschichtlichen Erkenntnisse gewonnen werden.
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55 u den álzkildungsn,

á.1z1i. I. Lrstes LieZel, Kai von Xiirià (1225 unà 1230).

Kundsiegei von 63 mm Oureiun. Lienelumsekrikt 8IKIKKVN
LOX8IKII 'Ì'VKILOXDieses älteste Siebel des Xiireírer Unies /eigt
^vie disisnigen des 1 liorlrerrensiiiies und der /Vktsi dis Kesiulien der
deiden LtsdtkeiliKen Kelix und Keguls, Dssselbe ist nur nus drei
Urkunden von 1235 und 1330 kekunnt und vur jedenkulls sekon 1331
uusser (lekruueli. I)er 'Iv^uis desseliivn vuirde uker uueli von den
spüleren Liudisiegeln von 131? im vesenilieken iesigeliulien unier
Oeitugung von kaulieker Kinrulrmung. On es sick um dus erste Vor-
kommen eines Kuissiegeis lumdeli, so isi »n dieser Ltells uuek der
^usuinmenkunn mit dein Krkundeniexi in Osirueiii /u /ieken.

I'ud»0rrê ^1225 iiuc/i ö>). Xeun Oürgcr von /üriek gv-
nekinigon dus Privilegium des Königs kleinriek voiii 0. dunuur 1335
ketrekkend IZesiüiigung der llesit/ungen des Klosiers Kuppel im u-
sirum und Kekiei von ^urieli und sickern inskesonders dein Kluuse
un der Kniern Lrüeks Lisuerlreilicii /,u K ld<undsnkuoli der 8iudi uiid
Oundseliuki ^ürieli. keurkeitei von .1. Oseker und Ik 8okvei/er, 1. IKK.
/üriok 1888, Xr. 136: duselksi isi die Krkunde im Oiekidruok rvieder-
gegeken), Ois siegelunkündigung der Vussieller der Krkunde kui
lolgeiiden IVoriluui i ,,Ki ui keo ruiu sini uiczue inextrieukili kirmiiuie
iensuniur, sigilli keuiorum inurivrum kslieis ei lleguls umniniiiie
in evum rnkoruniur", Liege! volilerkulieii, un kergumenisireiken,
8elir uuilullend isi, vie der Konuuentur /.um 1 .11. Xiiriek keinerlei,
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diese Ankündigung des Ziegels, die niebt n,!t der Oinseliritt des a>,
dor l'rkuaàe bangenden Siegel« „eonsilii'" «timmk, sondern dor Le-
iceiobnung des Ziegels bei der /Xbtei oder bropstei von es. 1222 ent-
spriellt s,,prs8entoi„ paginai,, sanetorun, inartirun, belieis et Régulé
sigillo iussimus rolzorarl" b.b. ^ürieb 1, X'r. 41b). Das l'.b. Abrieb
wirkt die brage ant, ob ursprünglieb ein bropstei- oder Xbteisiegel
an der b'rkunde geliangen babe. In diesen, balle wäre letzteres erst
nael,träglieb dureli dss Ratssiegol ersetzt norden, àeb ant dis an-
dere lXIögliobkeit wird bingewiesen, dass die in der Urkunde genannten
lXIaelltbaber duroi, die Revolution en,porgekon,n,en und noel, niebt
so betest ixt genesen wären, dass die sieb als Hat bs^sivbnen konnten.
.Xut alle balle gibt die bnstin,n,igkeit ^wisebvn IXKundentext und
Ziegollegonde den Hinweis ant eine Vertassungsänderung iin Innern
Zlürielis, die mit der Krwerbung der Reiebstreibsit 1218 in ?usam-
n,enbang sieben dürkte.

/Z2ô il/à S. b'lrieb, Zobn Ortliebs von /nirieb, Ritter, übergibt
der Kirebs basol Hörige, die er in basel besitzt jb.b. Muriel, 1, Xr. 427).
Ziegelankündigung: ,,Kt ut liee inviolata pernianeant st ab onrnibus
eredi possint, r>uia sigillun, propriun, non babuerunt, petierunt
sjgdlnin eapituli et vonsiliariorun, bburieensiun, rokorari". Oas
Ziegel teblt: die l 'rkunde ist nur noob in einer /Xksebritt des 14. dabr-
bunderts in einen, bergan,snteodsx des Ztaatsareliivs Hern über-
lietert. Oas Ziegel war vernuitlieb das älteste init zwei tleibgeii und
dürkte unseren, I'vplis 1 entsproelion baben. Oie Orkunde ist weiterinn
lzeael,tens,vert, weil nacb der Ziegelankündigung eine lîougenreibe
aukgekübrt wird, in der nrogbel,erweise das älteste Ratsver^eiebnis
von ^üricb ?u erblieken ist testes vero predietorun, «unt bü"; es

tollen elk Xarnon init den, Vogt an der Zpitxe).

/22ö dun,' 2. b'Irieb und »'aller von Zebnabelburg ver?.iel,ten
ant die X^ogteireelrte über die Oüter der bropstsi ^ürieb ^u Rüsel,-
likon und Rüters und versprselien, aueb von denjenigen ^u ^Xlbisrieden
nielit insbr Vogtsteuern ?.u tordern als unter Iler/.og Rerelitold von
>^äl,ringen gsselial, il ?lür!o>, 1, Xr. 42b). Ziegslankündigung:
,,bt ut bee rata perinaneant et ineonvulsa, sigillis doinini XX ds
Rotinlein arelüdiaeoni, pui unus tuerat arbitroruin, et vonsiliariorun,
burieensiurn, e>uorun, inaior pars intererat, teeinrus roborari". Ziegel
des Rates bangt woblerbalten an bergainentstreiken.

/2dd d/nt 22. Riscbot Ivonrad von Konstan?., dessen Rntsebeid
die Rarteien xu beobaebten gesellworsn l,absn, verbietst den bürgern
von Anrieb, ibren Klerus n,it Frondiensten, XX'aebtgeldsrn, beitrügen
an die Letestigung und anderen rXbgabsn ?n belästigen, und bebt ibre
bide ^ur XVrtreibung der Konkubinen des Klerus auk als Kingritk in
die bisebölliebe Oeriebtsbarkeit jl'.L. ^üriel, 1, Xr. 4Z7). Zisgslan-
Kündigung: ,,Xd buius stian, rei evidential,,, n,en,orian, et robur
iiuposterun, vabturun, prssenten, eartsn, oonseribi et tan, nostris
,jua», tratrun, nostrorun, et eonsilii buricensis sigillis iussiinus in-
signiri". Ziegel des Rates bängt an bsrgainentstreltsn; b'n,sei,ritt
bssebädigt, bild besser srbalten.



— 19 —

VK1). 2. Zweites 8ieZeI, kst uixl LürZer von /iirieti )1225).

Lundsiegel von KZ mm Ourelimesser. Lmseliritt ,,s LI lI. I..
lol' LIVIVM,,., IVN". Dieses merkviirdige Lionel findet sieli mir
an ^vei Lrkunden vom dalire 122S. Im (iegensal-/ /.u Lr. 1 ist es niedt
das Liege! cies Latss, sondern das von demselden void xu nntsrseliei-
dende eigsntlielie Ltadtsiegel von Lat und Lürgsrn, das, vie das Liege!
des Lstes navd 123(1, später völlig versàvindst, volrl intolge einer
v ereinlreitliedenden Verfassungsänderung. Ois Lmsedritt dart vodl
ergänzt verden als „Ligillum eonsiiii et eivium 'i'Inilicensimo". Im
Liegeiteide erselreint ^um erstenmal neden Lelix und Legula ein dritter
Lstälirte, der rätselliakte Lxuperantius, der nm diese Xeii als Oisner
des (Zeselivisterpaares nnter die Ltadtlreiligen angenommen vurde.
Oas grosse Ltadtsiegel von 134? kam ant diesen dgpus von 122Z ^u-
riiek, nalnn denselken void ?um Vordild. — Vuel> liier geksn vir
die Legesten der sinselilägigen Lrkunden.

IZLâ OeTenàr 5. Lropst Ludolk von Mrleli gidt einen Lvliied-
sprueti im Ltreit ^viselisn ?ropst Lonrad von Lmdraelr nnd Litter
Lderlisrd Kölner von Xiirielr ketrekkend den keimten !?u ^Vilsr
<L.L. Mrielr 1, L^r. 431). Liegslankundigung i ,,Lt ut liee perpetuo
maneant ineonvnlsa, sigillis prediotorum, videlieet lt. Lurieensis et
('. Vmbriacensis prspositorum st eiviuni 4'uriesnsium plaeuit ro-
dorari". Liege! dangt an lzraunen nnd vsissen Ländern.

Oe^eiiider Orteil nnd Làiedspruà ^viselrsn ádt Oudvig
von Ltäters und den /.ü reliedset en Lürgsrn, Litter Lugo von Llum
und Leirultlieiss Lerelitold am Lennvsg, üder die Lrkseliatt des ?ür-
elieriselrsn Lürgers Arnold, Lörigsn von l'l'äters, voruntsr ein der
vVdtei Xurieli eigentumlielies, als Lrdleden von dir verliedenss Laus
ll.L. Wrià 1, Xr. 432). Liegslankündigung: ,,Lt ut lise rata maneant
et ineonvnlsa, sigillo sunt eonsiliariornm Lirivensium rodorata".
Liege! des Lates keseliädigt an roter Lsidenselrnur.
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2^lzlz. 3. Drittes 8iegel, Bürger von Xllrieli )1239—1242).

Rundsiegel von SS nun Ourekinesser. I7m»v>>r!tt 8I(ZIBIl.VN
LIVIVM I'VBiciKKSIVlBK V-ie dns erste Siegel — des l^ûrelrer
tintes — ^eigt nuelr disses dritte Stndtsiegel nur die beiden Heiligen
Bslix und Béguin: der Kxupornntius des breiten Siegels — von tint
und Bürgern — ist rvisdsr verselnvundsn. Oie Heiligen stellen unter
einem doppelten Bundkogen mit selilnnker tlittetsüuie. Ois Bogen
sind mit Siogelir ksdnckt, über rvslolie sielr ein seeksseitigss Bürmeken
erlrekt, dns mit dem Ivren/,e der t'msekrikt nksekliesst. Bisses Siegel
lint nur kur?e Xeit gedient und ist in ?nvsi einzigen /Vk/.ügen erkalten.
Oie tlmsekritt des Siegels ist seitker nut den Siegeln des Breistnntes
Xüriek bis nut den keutigen Vag unverändert geklieken.

12Z9. l 'lrieli nus dem Älünsterkot vergndt sein IInus xum ^Illuster-
Iiok in Xüriek dem Kloster Ötenlinelr und einpkiingt es von diesem
gegen Mkrlieken ?äns rvieder. iiolnilt sielr aber den VerKnut vor
lV,B. ^ürielr 2, Kr. Z29). Siegelnnkündigung: „In lniius rsi tssti-
monium presentes litters sunt eonseripte et sigillis oivitntis et prioris
trntinnn Bredientoruin vonsignnte". Siegel klingt. kesekädigt. nn
lirnuner IVollenselinur.

1242. Konrnd Vrnnt, Bürger von ^üriok. und sein Kelts Bein-
riek verKnuten eine Bokstntt nn der Brunngnsse nn die Brsdiger-
möneke (t'.B. Xüriek 2. Kr. 671). Onselkst Kbkildung der Urkunde
snmt Siegel in Biektdruok. Siegelnnkündigung: ..Bt ut innius rokur
linkers nostrn donntio viderstur. knne psginnm conseribi teeiinus.
petentes enndem sigillis domine nkkntisss st ennonieorum nltsrius
eoelssie et oonsilinriorum Vurieensium eonsignnri". Siegel klingt
rvoklerknlten nn Bergnmsntstreileir.



— 21 —

4, Viertes 8ieAeI, Bürger von Xüried ^1230—12Ü6).

Dnndsiegel von .57 inin Durelnnesser. Dinsekrikt „»8IDIDDVN
<1V1V5I 1VHILDX8IVN". Das vierte Ltadtsiegel vvsiekt von dem
dritten in der Hanptsaeke nnr darin ab. dass das Nitteltürineken
dnrolr einen Ztern ersetzt >vird. Dieses Siegel vnr voin Spätksrkst
12ZK an nnr venige dakrs iin Debranek.

12,56 lt .it. Xüriok 2, Xr. 786). „Ligilinin Durieensinrn eivinin".
Druekstüek an Dergainentstreiten.

12.56/51 (2, Xr. 7!13). ..Sigillo... oonsiln eastri Duriesnsis pa-
tenter eoininunitnin". Ziegel keseliädigt an ?ergainentstreiten.

12-51 ZI (2, Xr. 81!)). ingssigei der durZer von Xuriek".
Ziegel kcsekädigt an vsisser Dankselnrur.

125.2 Debr»nr 11 )2. Xr. 830). litcrns sigillo czno nostra
ntitur nniversitas, patenter eoininnnitas". Ziegel Keseliädigt, ad-
dänZend an Vergamentstreiten.

1252Deàr«nr 16 <2, Xr. 831). sigillnin eivinin Duricensinrn".
Ziegel besedädigt, an rot und gelben Zeidenscknnren (nie sie sonst
nnr an DapstknIIen vorkonnnen).

1252 il/ai )2, Xr. 838). eives de Dl»nrego". Ziegel besekädigt
an Klan und n-eisscn IVollselinnren (sedverlied Standeskarde, da
anek das an der 1rkunde könnende Siegel des Ddlen Distlielin von
Zteinegg init den gleieken Darken belustigt ist).

1252 XoeemOer S (2, Xr. 818). under der bürgere ingesigel".
Ziegel besekädigt an Dergainentstreitsn /Abbildung der gan/.cn Dr-
Kunde in Inelitdrnek ant Datei X).
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72-53 27 <2, Xr. 857). sigiliis venernkilis in Diiristo
à. 'l'nrieensis nkkstisss et nostro pntsnter eonnnunitnin". Siegel
volderlrnltsn un krauner IVollenselinur.

72-57 7l7m" 79 (2, Xr. 885). ^ressns seriptunr nostro et
noiniiintoniin eonsulnni sigillis teeiinus eoinmuniri". Siegel
nvolrlerlrnlten nn rötlielien und nveissen IVollenselinuren.

72-57 (2, Xr. 888). sigilluin eonsulum d'urieensiuin^.
Siegel Deselindigt gn Dergninentstreitsn.

7VI1I1. 3. ?ünkles Siegel, kürzer von Xürieli ^1236—1347).

Ilundsiegel von 50 nun Durolunesssr. liinsvliritt ,,» 8 llill.IXII :

LlVIVàl : 1VHlLDX8IViVl". Dieses Kokte Siegel, vvelelies 125k
rnnn ersteninsl kenntet cvnrds, diente dein Unie lus /.un> .Inlire 1317.
I5s unterselreidet sielr vom vierten Siegel du roll die gewundenen
Sinken, ciie Dnltung cisr Ilüixle. und etwns ungeseliielctero Verteilung
der Dniseluili.

In r <i n s Vorlcoinnren clisses neuen Siegelt^pus v einreisen wir nul
die /usnnnnensielinngen iin l'e.xi der 8iege.Iit>» > >ilcliingen /un» Dr-
lcundsnlzueli der Stxdt und l.xndsdinkt ^ürioli, 8. 18, 65, 1V6, 126,
113, 172, 201, 261.
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.-Vldi. 6. Aeàstes 8ivAvi, LiirAer von Xürieli (1347 Iiis 19. .II>.).

Kundsiegel von 89 nrin Oureliniesser. linselirikt .81llll.I.Vill :

1'IVIVlll : 1HVKICKX8IVÄ1". Kilter reieli vor?ierten, gotisàn.
uut vier Kteilern rollenden Kulduelünen stellen dis Heiligen I'<1 ix
und Kegulu, denen nnn nieder der Ilsilige Kxuperuntiu« keigesellt
ist nie m11 dein ältesten 8iegsl. deds tlestult ist nid lungen, veitsn
Kleidern, lvorüder ein ìV'Isntsl geuorten ist, ungstun und Ilült dus mit
dein Keiligensellsin uingsdene Ksupt vor der Krust. Die .Vilieit ist
von grösster dünstlerisellsr Vollendung. I'lzer den 8tsnipel, der
iieute noeli vorliundsn ist, x ergl. unten I'einerloiiigen ?>i V1>i>. 13. —
Vin 18. lllctolisr 1317 nird dieses neue 8iegel, ?lvsikellos der dünst-
leriseüe Xioderselrlug des neuen Kegierungss^stems in Xürielr und
seines Kürgeriueisters Kudolt IZrun, /un> ersteninul verwendet
)8t..V. ^ürieli, Krdunde Ötendueli, Kr. 366; 8iegel Iiüngt un ge-
lloelitener ldeinenselinur; Vndündigung: unser stut insigel .").
Ks tolgen /nvei lZundesurdunden voiu 27. tldtoksr 1317, Kündnisse
init 8eliukkliuusen, 8t. Lullen und Konstun? s8t.V. /ürieü, 8tudt
und Ivundseliutt, Xr. 1368 1359), keiner ein Verduulsinstruiuent vom
2. Xovemder 1317 )8t.V. Xürioll, Krdunds Ütenllueli, Xr. 367).
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Oie .Vrnvendung disses Sicoels können rvir bis ins 19. dnbrbundsrt
nnelnveison; 18/Z1 rvurds der Stempel duroli die Stnntskan^lei dem
Stnntsnrebiv überleben mit der OsAründuiu>, das Siegel »erde nur
noelr sebr selten verwendet. Oin eigentliebsr Oesebluss kür die Ausser-
krsktset^un» dieses Siegels kslrlt.

7. ^eliretsisAsI, LürZer von ^üiieli ^1344/49—18Z1).

I4undsie»el von 48 mm Ourebmesser. Oiuselirikt Sl.lldkd'VÜVI
(IVIVAl VIIXItKIsXSIV^l". Ons 8ie»el entliült <ws Oild des »rossen
8ie»els ir^bb. k), nur in verkleinertem »n—u und mit einknelrern Ver-
^isrrin!>en. Oins ^bneiebun» ^ei»t siolr dnrin, dnss der l^imlzus nielrt
die Onupter der Ontrons, sondern ibren Ilnis umgibt. On dieses
Sekrstsiegel linulig gebrnuebt rvurde. so bedurkte der Stempel von
Xeit 7.U Xeit der Orneuerung. Oie ^Vnnendun« des Stempels dnrk
ebenknlls rvis keim seelrstsn Stndtsiegsl mit dem dnbre 18Z1 nbgs-
selrlossen rverden, indem derselbe dnmnls dein Stnntsnrebiv über-
niesen nurdc. Über den Stempel des Sekretsiegsls vsrgl. unten die
Bemerkungen ?.u Vld>. 14.
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.Xi>>u 8. Lie^el àes HokZerlätes Xürioli si884—4399).

ànàieKel von 43 innr vurolunesser. limsàitt ,,» 8'LVHI14-
1IiI194111.X1.18 - IVOILII - l'IIX'11. Im inneren 8ieneI1>iId, durelr einen
keinen Lerlenkrnn/ geven <4ie 14nrsolrriki n1>->sirsnnk, ein krekklieli
stilisierter einköp1i»sr líeioksndlor nnek reekts »mvendet. 4'nksr dein
^Xdler, die l'inseiirikt üdeisokneidend, <4er selirligreàts geteilte /ii-
rielisekild: die den ksiden àrken entspreekenden 8elnldpnrtien sind
verseineden ksknndelt: 8i1ker kreu/vsise sekrnkkiert; 14Inu —
Zlutts lliielie. Der Xürieksekild dieses 8isgels ist vonr IVnppen
iilivrnoinmen worden, letzteres viederunr ist eins 14ei)ertrunun» des
àlinenkildes nuk den 8e1rild.

?ür dss IlokAsrioirtssieZel knnn unk kolZende IZeleZe verwiesen
werden:

4334 ,/n«»nr 32. 8tndtnrelriv XVinterllrur, k'rkundv Xr. 248.
8isZe1 kün^t nn ?er»Ainentstreiken.

4334 ./â 24. 8tsntsnrekiv ?iurio1r, Urkunde 8tndt und l.und
Xr. 230, nusZestellt von denr Ikrsiksrrn Ludolk von/XurlrurZ, Hokrielder
zu /iiirieii, init LieoelankündigunZ: .,nnt des vorZsnnnten kok-
>;eriokts8 insi«ei okkenliek loesiZsit"; unk dein LerMinent keine 8pnr
von Ilesie^elunA.

4-339 .Vnvmàr -3. 8tndtnrekiv àrau; verZI. Loos, 14.14. der
8t!>dt XuiiNi s1880), 8. 14V, Xr. 148.

4-399 àni -30. 8i»stss.rvluv I^uzern: Uezest .Xr>>'ovin 2!), 8. 84,
Xr. 232.

4324 .Vorember 44. 8tun1snreiuv 2üriok, Urkunde 8tndt und Land
Xr. 234. 8iegei nn LerMinsntstreiken gut erknlten.

4324 44e^e»!2er 4. 8tnutsareluv Lern, Ilnliv il-.Xrekiv. 8iegel
küngt nn Lergunrentstreiksn, vergl. Mer/., ^Vrgovin 14d. 2!), 8. !)v,
Xr. 242.

4322 22. 8tndtnrelriv LremZsrten, 1'rkunde Xr. 84. Siegel
/.erkröekelt, eingeniildu vergl. 41er/, Urkunden des 8tndtnrelnvs
llremgurten <1038), 8. 30, Xr. 05.
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7592 29. 81nn1snrelriv Xüriolr. Ilrlermàs 8l!ì<11 iiixl I.nncl
Kr. 238. 8isgs1 riielrvllrts nukßecZrüolrl, nkAelallen.

7592 L'e/iêein/rer 76. 81nn1snrelriv I.u/x.rn, lìsAssi à^ovia 29,
8. 91, Kr. 247.

7-ZSS A/tti 75. LürZersrollix' 2l»K. 8ioKoì IiÄQKl sn ?erKk»menì-
8lrei1eir. ^ilnl XuZer Kenjnlrrslrlalt 1889, 8. 12.

7599 717m 7. 81na1snro1iiv Mrielr. I'rkmrels 81nâ1 >in<! 1 .un<1

Kr. 239. Siebel riiokwàà »uhxoàrûokt, adKvàUen.

.V1>1). 9. 8i«AeI àes LIreAerielils Xiirioli son. 1 525).

1iuii<1>iene! voir 39 mm Ourelrmss^ei'. Kmselirikl ,,8 - 1)178 -

171.lîK1118 > Xllilill. Z7ürielr^olril<1, üderliölrl voirkleinereinlîsielr^-
Mliilà svoppelilàlor) mil Krone. Ilwu ^ loin lenrierto l^lilelie, 811ber

Alntl.

.^>>1). 19. 8ie»el àer LtiltspileAe ?!ririe>i il527).

lìumIsieAel von 38 mm Oirrolrmssser. Ilmsolrrill .,» 8 >5 1)171!

1-KI.17ciKI1»1)'»I'lî0L8H^V» 8?IK1»XVmc" s!). 57vvei Igrl-



— 27 —

sàentormiAS iîiirieirselnlàs, .Iniir/nli! 1627, àriiber Ooppslaàler
Iroiseirvvsbenci. Kinu knrierl, Liibsr Zlnll. — 81smpei im Lelr^vei?.
I^anàssmnssnm ^iirioii.

^V7>iz. II. HieZel âer KeàeiiràliÂllài /Lucie 16. oâei'
iXiilniiA 17. /skiiri'iinnàerl).

Ovnlsievei von 26/28 mm. Kmsein'ikl „81 : ('ÌX(IÌ1.1. ^ 81'^X.V'I ^

OIXOXOII à 'lltl'. ^nrielrselrilà von Hoàsrk umAeken. I11-UI cin-
mns^isrl, wilder Zlatl. — Llsmpei im Lesil?. àss Llnnlsgrelrivs /liiicli.

Xi>i>. 12. LieZel àer Aisatàari^Iei ^iirieli, XanàisÎAiiet /1782).

OvnIsieZsI von 28/26 mm Ourelimesssr. Keine Kmselrrilt. I)n8
LisMÛzilà stelll àen von einer Krone iibsrlrnlrien ovnien ^iirieksekilci
6nr mil àem einen i6öven als 8elnlàlmlter /ksrniàiselr linirs). Der der
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blnuen l'nrke entspreelrencle l'eil clés 8elulcles ist selrrnkkiert unc!
clnmss^iert, eler rveisss l'eil )8iI1>er) ^Intt. ^rvisolien Krone uncl 8eliilcl
^lncleutunK einer Koenille uinì eines Krnn?e» im Xopistil: nui eler
linken 8eite ries 8elrilcles dünnerknlm^rvei». 8eüild und 8elrildlrnlter
stslren nui einem Iiori^ontnlen 8oekel in perspektiviselrer Vertis1un>>,
darunter dis Initiale des 8teinpelselrneiders, ein grosses V. — Ks
liandelt sieli dnliei vielleielit um einen der leiden Xürelier Koldselimiede
Kaspar VöK>eIi <1SS9—1786) oder kudrviZ Vo^eli sum 17S9 ervì'îìlinl).
Ver^I. seinvei^. Künstlerlexikon III, 8. >î!j!î, 8tempel nus 8tal>I <>e-

solinltten, lieuts im Hésita des 8taatsarolnvs Xiiriel.

^ì?)z. 13. 8lempel àes 6. /iirelier ZtsàieKels, späler Lluals-
sie^ei Aeiiuiiitl ^irn (.ìedi-uuuà seil 1317).

Ver»l. ldlz. 6. (Irioinal im 8taatsarelûv Xüriel. 8iller, ver«oldet i

nui der Ilüekseite ein 8te>>. älnliclr vie kriedrieli Idrilippi, 8ie>>el
)1911). 8. /Vll>. .lui cler Ilüekseito lerner .8puren von ?roden mit
der krolriernadel. Oureluncsser 86 min, (levlelit i>76 A.
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^Vi4>. 14. 8teinpel rles LekretsieZels sim delzraueli voit 1417 di8
iir.8 19. ^aKrlrnncierl).

Vergl. ^KK. 7. Original im iltaatsarelnv /uirieiu 8iiber, vergoldet:
sul <1cr lìûàseile îilinlielior Lieg vin oizen kni .Vi>>,. l<>. Daran ^iikerne
Kette vn» 39 ein Dänge Kete8tigt. Durelnne.88er 48 nun. tle^vieiit
okne Kettn 90 g, mit Kette 125 g.
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